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Rede zu TOP 23 zu Protokoll 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die FDP setzt sich bereits seit Anfang des Jahres 2001 für eine großzügigere Ent-

schädigung der Radarstrahlenopfer ein. Die PDS-Fraktion als Vorgängerin der 

Fraktion DIE LINKE hat dieses Anliegen der FDP-Bundestagsfraktion zu jener Zeit 

nicht mitgetragen. Das wird die FDP-Bundestagsfraktion aber nicht davon ab-

halten, heute dem Antrag auf Gleichbehandlung von Radaropfern in Ost und 

West bei der Entschädigung zuzustimmen. 

 

Dabei sind für die FDP zwei Gründe maßgeblich. Zum einen ist die Bundeswehr in 

den Jahren seit dem Mauerfall und der Wiedervereinigung zur Armee der Einheit 

zusammengewachsen. Dieses Zusammenwachsen ist Anfang des Jahres 2008 

dahingehend vollendet worden, dass die Besoldung der Soldatinnen und Soldaten 

aus den neuen Bundesländern an das Tarifniveau ihrer Kameradinnen und Ka-

meraden aus den alten Bundesländern angehoben wurde. Auch aus diesem 

Grunde sollte bei den Radargeschädigten aus Ost und West der Gedanke der 

"Armee der Einheit" angewandt werden. Eine Ungleichbehandlung der Radaropfer 

widerspricht diesem Gedanken. 
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Zweitens hat die Bundesregierung den Radaropfern der Bundeswehr eine groß-

herzige und unbürokratische Unterstützung zugesichert. Darüber hinaus hat sie 

zugesichert, dass die Empfehlungen der Radarkommission, die im Jahr 2003 dem 

Verteidigungsausschuss vorgelegt wurden, "eins zu eins" umgesetzt würden.  

 

Es ist bekannt, dass die Praxis des Bundesministeriums der Verteidigung in der 

Anerkennung von Radarfällen ehemaliger Soldaten und Angestellter der Bundes-

wehr zu großem Unmut bei den Betroffenen und ihren Angehörigen führt. Nach 

Auskunft der Bundesregierung an den Deutschen Bundestag wurden rund 36 

Prozent der Anträge aus dem Bereich der ehemaligen NVA gestellt. Während die 

Anerkennungsquote bei allen entschiedenen Anträgen 14,2 Prozent betrug, lag 

sie bei den Anträgen aus dem Bereich der ehemaligen NVA lediglich bei 6,6 Pro-

zent. Ein Grund für diese große Diskrepanz in der Anerkennung ist nicht ersicht-

lich. Vielmehr lassen diese Zahlen Fragezeichen aufkommen, inwiefern die Bun-

desregierung sich an ihre eigenen Zusicherungen hält, Radaropfer großherzig 

und unbürokratisch zu unterstützen. Es ist deshalb verständlich, wenn sich die in 

der NVA von Radarstrahlen Geschädigten als "Opfer zweiter Klasse" fühlen. Das 

muss sich ändern. 

 

Gefragt ist folglich eine zügige politische Lösung, die im Sinne der Ankündigun-

gen des Bundesministeriums der Verteidigung den Geschädigten hilft und sie 

nicht weiter allein lässt. 


